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Ü ber den Verband der o ffentlichen Wirtschaft ünd Gemeinwirtschaft Ö sterreichs 

Ünser Ziel ist es, dass Dienstleistüngen der Daseinsvorsorge fü r alle Menschen in Ö sterreich züga nglich, leistbar 
ünd von hoher Qüalita t bleiben – heüte ünd in Zükünft. Der VÖ WG vernetzt ü ber 120 Ünternehmen, Institütio-
nen ünd Örganisationen ünd fo rdert den Wissensaüstaüsch – etwa in den Bereichen Energieversorgüng, o ffent-
licher Verkehr, Wasser- ünd Abwasserwirtschaft, Abfallentsorgüng, wirtschafts- ünd finanzpolitische Steüerüng, 
Wohnen sowie Gesündheits- ünd Sozialdienste. Züdem ünterstü tzt der VÖ WG seine Mitglieder mit einem brei-
ten Serviceangebot, begleitet politische ünd regülatorische Entwicklüngen ünd sta rkt die Stimme der Daseins-
vorsorge aüf nationaler ünd eüropa ischer Ebene. 
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Einleitüng 
Mit dem geplanten Rechtsakt fü r erschwinglichen Wohnraüm beabsichtigt die Eüropa ische Kommission, einen 
koha renten eüropa ischen Rahmen zür Bewa ltigüng der Wohnraümkrise zü schaffen, insbesondere dürch die Iden-
tifikation von Gebieten mit Wohnraummangel („housing stress areas“) sowie dürch Maßnahmen zür Siche-
rung und Ausweitung von sozialem, gemeinnützigem und leistbarem Wohnraum. Ein zentraler Bestandteil 
der Initiative ist die sta rkere Regülierüng kürzfristiger Vermietüngen (STR) sowie die Entwicklüng datengestü tz-
ter Instrümente zür Steüerüng von Wohnüngsma rkten. 

Der Verband der o ffentlichen Wirtschaft ünd Gemeinwirtschaft Ö sterreichs (VÖ WG) vertritt ü ber 120 Ünterneh-
men der Daseinsvorsorge, darünter viele Akteüre im Bereich des sozialen, gemeinnü tzigen ünd leistbaren Wohn-
raüms. Im Sinne einer langfristig stabilen, sozial aüsgewogenen ünd wirtschaftlich tragfa higen Wohnraümversor-
güng ist zü berü cksichtigen, dass Österreich ü ber einen im eüropa ischen Vergleich besonders stark ausgebau-
ten Sektor des sozialen, gemeinnützigen und leistbaren Wohnraums verfü gt. Dieser ist dürch eine hohe 
Dichte gemeinnü tziger Wohnbaütra ger ünd, vor allem in Wien, dürch einen ümfangreichen kommünalen Woh-
nüngsbestand gekennzeichnet. Ö sterreich za hlt zü den La ndern mit einem der gro ßten nicht-spekülativen Woh-
nüngssektoren Eüropas. In Wien bestehen ründ 220.000 Gemeindewohnüngen ünd ründ 200.000 Genossen-
schaftswohnüngen, ründ die Ha lfte der Wiener Bevo lkerüng lebt in gefo rderten Wohnüngen.  

VÖ WG-Positionen im Ü berblick 
Im Sinne einer nachhaltigen, sozial aüsgewogenen ünd wirtschaftlich tragfa higen Wohnraümversorgüng spricht 
sich der VÖ WG fü r einen Ansatz aüs, der kommünale ünd gemeinnü tzige Angebotsbedingüngen sta rkt, fünktio-
nierende nationale Systeme absichert ünd den eüropa ischen Mehrwert gezielt dort einbringt, wo grenzü ber-
schreitende Heraüsforderüngen bestehen: 

Vor diesem Hintergründ ersücht der VÖ WG die Eüropa ische Kommission, folgende Pünkte bei der weiteren Aüs-
arbeitüng des Rechtsakts fü r erschwinglichen Wohnraüm zü berü cksichtigen: 

• Keine EU-weite Definition oder Verknüpfung von „housing stress areas“ mit verpflichtenden 
Maßnahmen: In Ö sterreich erfolgt die Wohnraümpolitik systemisch ünd fla chendeckend, ohne formale 
Abgrenzüng von „hoüsing stress areas“. Eine EÜ-seitige Definition oder Öperationalisierüng solcher 
Gebiete wird aüs Sicht des VÖ WG abgelehnt, da sie zü einer faktischen Vorstrüktürierüng nationaler 
Wohnüngspolitik fü hren wü rde ünd nicht im Einklang mit dem Sübsidiarita tsprinzip steht. Maßnah-
men zür Steüerüng von Wohnüngsma rkten mü ssen weiterhin von Mitgliedstaaten sowie regionalen 
ünd lokalen Beho rden festgelegt werden. 

• Fokus auf Durchsetzung und Transparenz bei kurzfristigen Vermietungen statt materieller Har-
monisierung: Regülatorische Rahmenbedingüngen fü r Kürzzeitvermietüng bestehen bereits aüf nati-
onaler ünd lokaler Ebene ünd sind vielfach differenziert aüsgestaltet. Die zentrale Heraüsforderüng 
liegt in der effektiven Dürchsetzüng sowie in der Vermeidüng von Ümgehüngstatbesta nden, insbeson-
dere bei Gescha ftsmodellen ünd rechtlichen Konstrüktionen, die ü ber Plattformen wie Airbnb oder 
Booking.com abgewickelt werden. Ein eüropa ischer Mehrwert ergibt sich vor allem dürch einen ver-
besserten Datenaüstaüsch, mehr Transparenz seitens der Plattformen gegenü ber den züsta ndigen Be-
ho rden sowie dürch die Ünterstü tzüng der Rechtsdürchsetzüng in grenzü berschreitenden Konstellati-
onen. Soweit kürzfristige Vermietüngen in erheblichem Ümfang kommerziell betrieben werden ünd 
fünktional mit klassischen Beherbergüngsbetrieben konkürrieren, ist züdem aüf ein angemessenes „le-
vel playing field“ bei Sicherheitsstandards ünd im Verbraücherschütz zü achten. 

• Stärkung struktureller Angebotsinstrumente für sozialen, gemeinnützigen und leistbaren 
Wohnraum: Die o sterreichische Praxis zeigt, dass eine nachhaltige Wohnraümversorgüng aüf langfris-
tigen institütionellen Rahmenbedingüngen basiert, insbesondere aüf Kostenmietmodellen, Reinvestiti-
onsmechanismen, nicht-spekülativen Tra gerstrüktüren sowie einer aktiven Bodenpolitik. Ein wichtiges 
Beispiel dafü r ist der Wohnfonds Wien, der dürch strategische Fla chensicherüng ünd bodenpolitische 
Steüerüng dazü beitra gt, Gründstü cke langfristig fü r Wohnraüm verfü gbar zü machen. Vergleichbare, 
institütionell verankerte Ansa tze bestehen aüch in anderen Mitgliedstaaten. Gerade dies ünterstreicht, 
dass die Aüsgestaltüng wirksamer wohnüngspolitischer Instrümente im Einklang mit dem Sübsidiari-
ta tsprinzip in der Verantwortüng der Mitgliedstaaten sowie ihrer regionalen ünd lokalen Ebenen blei-
ben müss. Diese Instrümente wirken systemisch ünd sind nicht aüf einzelne Marktsegmente oder geo-
grafische Teilra üme beschra nkt. Eine Foküssierüng aüf „hoüsing stress areas“ wird daher aüs Sicht des 
VÖ WG abgelehnt, da sie zü kürz greift ünd der strüktürellen Breite wirksamer wohnüngspolitischer 
Instrümente nicht gerecht wird. 

https://www.wohnfonds.wien.at/
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• Abbau zentraler Umsetzungshemmnisse: Die wesentlichen Heraüsforderüngen fü r die Aüsweitüng 
des Wohnraümangebots liegen in steigenden Boden- ünd Baükosten sowie in rechtlicher Ünsicherheit, 
insbesondere im Züsammenhang mit dem EÜ-Beihilfenrecht. In diesem Züsammenhang verweist der 
VÖ WG aüf folgende Positionspapiere, die ünter anderem gemeinsam mit dem Ö sterreichischen Verband 
gemeinnü tziger Baüvereinigüngen – Revisionsverband (GBV) bzw. im Kontext der aktüellen beihilfen-
rechtlichen Disküssion erarbeitet würden:  

o GBV & VÖ WG policy paper, 'Strengthening EÜ Hoüsing Policy: Lessons from Aüstria’s Limited-Profit 
Hoüsing Model and Vienna’s Sübsidy Conditionality and Zoning. 

o VÖ WG Stellüngnahme zü SGEI Hoüsing 2025 

• Gezielte Rolle der EU bei Finanzierung und Rahmenbedingungen: Ein eüropa ischer Mehrwert 
ergibt sich insbesondere dürch die Weiterentwicklüng von Finanzierüngsinstrümenten, einschließlich 
der geplanten paneüropa ischen Investitionsplattform sowie weiterer im neüen Mehrja hrigen Finanz-
rahmen vorgesehener Investitionsimpülse fü r den Wohnbereich, ünd dürch die Verknü pfüng von Fo r-
dermitteln mit langfristiger Leistbarkeit ünd nicht-spekülativen Modellen. Erga nzend ko nnen Daten-
gründlagen ünd Erfahrüngsaüstaüsch gesta rkt werden, ohne in die nationale Aüsgestaltüng von Wohn-
raümpolitik einzügreifen. 

Vor diesem Hintergründ ersücht der VÖ WG die Eüropa ische Kommission, den Rechtsakt fü r erschwinglichen 
Wohnraüm so aüszügestalten, dass funktionierende nationale Systeme im Bereich des sozialen, gemeinnüt-
zigen und leistbaren Wohnraums nicht durch implizite Standardisierung oder neue Verpflichtungen be-
einträchtigt werden. Der Rechtsakt sollte sich daraüf konzentrieren, die Rahmenbedingüngen fü r langfristig ori-
entierte, nicht-spekülative Wohnmodelle zü verbessern, bestehende Instrümente der Mitgliedstaaten zü ünter-
stü tzen ünd den eüropa ischen Mehrwert gezielt in den Bereichen Finanzierüng, Dateninfrastrüktür ünd Rechts-
klarheit zü sta rken. Eine klare Verankerung des Subsidiaritätsprinzips sowie die Anerkennung unterschied-
licher nationaler Wohnungsmodelle sind dabei wesentliche Voraüssetzüngen fü r die Wirksamkeit ünd Akzep-
tanz des Vorhabens. 

 

Inhaltliche Verantwortung 

Jeremias Jobst, MA MSc (WU) Teamleitung Wohnungspolitik  

 +43-1-4082204-20 
jeremias.jobst@voewg.at 

Pia Zekay, MA Referentin Wohnungspolitik 

+43-1-4082204-17 
pia.zekay@voewg.at 

 

 

https://cms.gbv.at/repos/files/GBV/Intranet_downloads/Intranet_data/Presseaussendungen/Position%20Paper%20GBV-V%c3%96WG%20Strengthening%20EU%20Housing%20Policy_20.5.pdf?exp=86514&fps=1caa90d564e428721d7f31c0a0b435f1c6109b92
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https://voewg.at/wp-content/uploads/2025/08/2025_VOEWG_SGEI_Housing_2907_English.pdf

